
Fall 10: Verwaltungshandeln und Ermessen 

 

Der politisch radikale Viktor (V) meldet bei der zuständigen Stadt Eisenach eine Versammlung 

auf einem Platz im Stadtzentrum an. In der Vergangenheit ist es bei den von V veranstalteten 

Versammlungen regelmäßig zu Gewalttätigkeiten der Teilnehmer gegen die Polizei und Dritte 

gekommen. Dies ist von V auch so gewollt, um die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen. 

Nach Anhörung des V erlässt die Stadt ein Verbot der Versammlung. Begründet wird dies 

damit, dass erneute Straftaten gegen unbeteiligte Dritte verhindert werden müssen. Zudem 

seien die politischen Ansichten des V in Eisenach unerwünscht. Schließlich wird angeführt, 

dass bei der Versammlung Polizeikräfte zur Verhinderung von Ausschreitungen und zur 

Verkehrsregelung eingesetzt werden müssten. Dies sei aber wegen der allgemein knappen 

Finanzen der öffentlichen Haushalte zu teuer. Aus diesen Gründen habe sich die Stadt zu 

einem Verbot entschlossen. 

  

Ist das Versammlungsverbot rechtmäßig? 

 

Auszug auf dem Versammlungsgesetz: 

 

§14 VersG 

(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu veranstalten, 

hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes 

der Versammlung oder des Aufzuges anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des Aufzuges 

verantwortlich sein soll. 

 

§15 VersG 

(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen 

abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. 

(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann insbesondere verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig 

gemacht werden, wenn  

1. die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von historisch 

herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der 

nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert, und 

2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen zu besorgen ist, dass durch 



die Versammlung oder den Aufzug die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. 

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin ist ein Ort nach Satz 1 Nr. 1. Seine Abgrenzung ergibt 

sich aus der Anlage zu diesem Gesetz. Andere Orte nach Satz 1 Nr. 1 und deren Abgrenzung werden durch 

Landesgesetz bestimmt. 

 

(3) Sie kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie nicht angemeldet sind, wenn von den 

Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird oder wenn die 

Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben sind. 

 

(4) Eine verbotene Veranstaltung ist aufzulösen. 

 

 


